
                     

 

 

HAUSANSCHRIFT

POSTANSCHRIFT

Friedrichstraße 108, 10117 Berlin 
11055 Berlin 

TEL +49 (0)30 18441-2225 
FAX +49 (0)30 18441-1245 

INTERNET www.bundesgesundheitsministerium.de
E-MAIL  pressestelle@bmg.bund.de 

 

 

 

 

 

 

 
Berlin, 4. Juli 2014 

Nr. 32 

 

Hermann Gröhe: „Klares Signal für eine gute Pflege in Deutschland.“ 

Pflegestärkungsgesetz I nimmt erste parlamentarische Hürde 

 

Der Bundestag hat heute in erster Lesung das erste von zwei Pflegestärkungsgesetzen beraten, 

durch die die Situation in der Pflege in dieser Wahlperiode verbessert werden soll: Der 

Gesetzentwurf des 5. SGB XI-Änderungsgesetzes (Pflegestärkungsgesetz I) sieht bereits ab dem  

1. Januar 2015 deutliche Verbesserungen für Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und Pflegekräfte 

vor. Im Anschluss an die Lesung im Bundestag besucht Bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe die Berliner Pflegeeinrichtung St. Elisabeth-Stift.  

 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: „Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz setzen wir 

ein klares Signal für eine gute Pflege in Deutschland. Wir sorgen dafür, dass notwendige 

Leistungsverbesserungen jetzt schnell bei den Menschen ankommen. Ab dem 1. Januar 2015 

werden wir Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, aber auch ihre Angehörigen deutlich 

stärker unterstützen. Die wichtige Arbeit in unseren Pflegeeinrichtungen werden wir zugleich 

durch bis zu 20.000 zusätzliche Betreuungskräfte stärken. Das schafft mehr Zeit für die Pflege 

und wird den Pflegealltag spürbar verbessern. Mir ist wichtig, dass die Menschen in Deutschland 

auch in Zukunft auf eine gute und menschenwürdige Pflege vertrauen können." 

 

Durch das erste Pflegestärkungsgesetz werden alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung 

erhöht. Unterstützungsangebote wie die Kurzeit-, Verhinderungs-, Tages und Nachpflege 

können besser in Anspruch genommen werden. Außerdem werden erstmals 

Entlastungsleistungen für die häusliche Pflege eingeführt. Damit wird auch die 

nachbarschaftliche Hilfe in Deutschland gestärkt. Für Verbesserungen in der häuslichen Pflege 

stehen damit jährlich zusätzlich rund 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung.  
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Mit weiteren Mitteln in Höhe von rund einer Milliarde Euro wird die Arbeitssituation in 

Pflegeeinrichtungen verbessert. In stationären Einrichtungen werden die finanziellen 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bis zu 20.000 zusätzliche Betreuungskräfte eingestellt 

werden können.  

 

Darüber hinaus werden rund 1,2 Milliarden Euro pro Jahr in einen Pflegevorsorgefonds fließen. 

Damit wird der Beitragssatz der Pflegeversicherung stabilisiert, wenn die geburtenstarken 

Jahrgänge ins Pflegealter kommen. 

 

Zur Finanzierung dieser Verbesserungen wird der Beitragssatz zur Pflegeversicherung zum 1. 

Januar 2015 um 0,3 Prozentpunkte angehoben. Damit stehen jährlich zusätzlich rund 3,6 

Milliarden Euro für die Pflege zur Verfügung.  

 

Bereits jetzt arbeitet das Bundesministerium für Gesundheit am zweiten Pflegestärkungsgesetz, 

mit dem der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren in der 

Pflege eingeführt werden soll. Durch die Aufteilung auf zwei Gesetze können wichtige 

Leistungsverbesserungen bereits zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. Entsprechend der 

Empfehlung des Expertenbeirats zur konkreten Ausgestaltung eines neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs läuft seit April 2014 zeitgleich die Erprobung für das neue 

Begutachtungsverfahren. So wird sichergestellt, dass sich das neue Begutachtungssystem in der 

Praxis bewährt und die Verbesserungen auch direkt bei den Pflegebedürftigen ankommen.  

 

Informationen zu den Pflegestärkungsgesetzen unter www.pflegestaerkungsgesetze.de 

 

Informationen und Bilder zum Besuch von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe im St. 

Elisabeth-Stift unter www.bundesgesundheitsministerium.de 

 
Bürgertelefon zur Pflegeversicherung 030 / 340 60 66 – 02

 


